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Bezugsmöglichkeit: 
 
Das Amtsblatt für die Stadt Eisenhüttenstadt liegt im Foyer des Rathauses, 
Zentraler Platz 1, 15890 Eisenhüttenstadt aus. 
Weiterhin finden Sie das Amtsblatt im Internet unter www.eisenhuettenstadt.de,  
Rubrik Stadt & Verwaltung, Aktuelles. 
 
Den Überblick über Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse 
finden Sie im Internet unter www.eisenhuettenstadt.de, Rubrik Stadt & Verwaltung, 
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Stadtverwaltung Eisenhüttenstadt 
Fachbereich Bürgerdienste 
Bereich Bürgerservice 
Fundbüro 

I. Bekanntmachungen der Stadt Eisenhüttenstadt 
 

1. 

Eisenhüttenstadt, 
 
den 30.04.2025 

Bekanntmachung 
Auszug aus dem Fundverzeichnis für die Zeit vom 01.04.2025 bis 30.04.2025  
(Liste der Fundgegenstände) 

Lfd. 
Nr. 

Tag des 
Fundes 

Fundgegenstand Fundort Aufbewahrungsfrist 

16/25 10.04.2025 Rennrad Eisenhüttenstadt, Beeskower Straße 10.10.2025 

17/25 25.04.2025 Smartphone Eisenhüttenstadt, Lindenallee 28.10.2025 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Auskünfte und Rückfragen: Hinweis: Der Verlierer bzw. der Empfangsberechtigte muss Unterschrift: 
Rathaus, Zentraler Platz 1 sein Recht auf Herausgabe der Sache innerhalb der o.g.  Der Bürgermeister 
Einwohnermeldewesen/Fundbüro Aufbewahrungsfrist im Fundbüro geltend machen.  
 
   
Tel.: 03364 / 566-236  F. Balzer 
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2. 

 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
 

A n k ü n d i g u n g 
 

der geplanten Einziehung von Verkehrsflächen 
G 218 / Abschnitt 55 
13 Stellflächen 

 
 
Es ist beabsichtigt gemäß § 8 Abs. 3 Brandenburgisches Straßengesetz - BbgStrG - in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juli 2009 (GVBI. I/09, [Nr. 15] S. 358), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 Absatz 6 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBI.//24, [Nr. 10],  
S. 79) nachfolgend angeführte Verkehrsfläche 
 

G 218 / Abschnitt 55  
13 Stellflächen 

 
Zufahrt von der Straße der Republik  
gelegen in der Gemarkung Eisenhüttenstadt,  
Flur 2, Flurstück 1938 teilweise 

 
als öffentliche Verkehrsflächen einzuziehen. 
Der Lageplan mit Darstellung der zur Einziehung vorgesehenen Verkehrsflächen ist als 
Anlage dieser Ankündigung beigefügt. 
Etwaige Bedenken zu der beabsichtigten Einziehung können nach Bekanntgabe schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Stadt Eisenhüttenstadt, Zentraler Platz 1, 15890 
Eisenhüttenstadt (Zimmer 302) in der Zeit von montags 09:00 bis 12:00 Uhr, dienstags von 
09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr, donnerstags von 07:00 bis 12:00 Uhr und 
14:00 bis 16:00 Uhr, freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr bis zum 6. August 2025 eingelegt 
werden.  
 
Eisenhüttenstadt, den 23. APR. 2025 
 
 
 

F. Balzer 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen 
Lageplan 
Begründung  
 



 

   
Seite 5 

 
  



 

   
Seite 6 

 
 
Begründung 
 
Die Eisenhüttenstädter Gebäudewirtschaft GmbH hat einen Kaufantrag für die öffentlichen 
Verkehrsflächen im Innenring Straße der Republik/Lindenallee gestellt. Die Gewi beabsichtigt 
zukünftige Investitionen am Lunik sowie im rückwärtigen Bereich der Lindenallee Nr. 3 – 11 
und Puschkinstraße 1 – 2 baulich zu realisieren. Hierzu ist es erforderlich, dass das Eigentum 
an dem Teilflurstück von der Gewi erworben wird. Der Innenhofbereich befindet sich bereits 
im Eigentum der Gewi. 
 
Die Einziehung der Verkehrsflächen wird im öffentlichen Interesse veranlasst. 
 
Die Notwendigkeit bzw. der Erhalt der Verkehrsflächen ist nicht mehr gegeben, da die 
Nutzungen der Verkehrsflächen zukünftig auf bestimmte Benutzungszwecke und 
Benutzerkreise beschränkt werden soll. 
 
Gemäß § 8 Absatz 2 Brandenburgisches Straßengesetz ist eine Einziehung einer öffentlichen 
Verkehrsfläche möglich, wenn eine Straße jede Verkehrsbedeutung verloren oder 
überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls vorliegen. Unter diesen Voraussetzungen soll 
die Straßenbaubehörde die Einziehung der Straße verfügen. 
 
 


